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Bundesrat Pascal Couchepin wirbt fiir die 5. IVG-Revision

«Ein Nein ware eine Katastrophe»

M Barbara Steiner

Am 17. Juni befinden die Schwei-
zer Stimmberechtigten iiber die

5. IVG-Revision. Bundesrat Pascal
Couchepin ruft zu einem Ja auf:
Das iiberschuldete Sozialwerk
miisse zwingend umgebaut
werden.

«Reintegration vor Rente» und nicht
«Wenn moglich eine Rente» — dieser
Grundgedanke stehe hinter der 5. IVG-
Revision, erklirte Couchepin zum
Auftakt des Abstimmungskampfs an
einer Medienorientierung in Bern und
zeigte sich zuversichtlich, dass die
Stimmberechtigten am 17. Juni der
biirgerlichen Mehrheit im Parlament
folgen und der Revision an der Urne
zustimmen werden. Nur so lasse sich
verhindern, dass der AHV-Fonds, bei
dem die IV verschuldet ist, weiter
«ausblute». Ein Nein wire nach
Ansicht des Bundesrats eine «Kata-
strophe». Zwar habe sich die Zahl der
IV-Rentnerinnen und -Rentner 2006
als Folge der Umsetzung der

4. IVG-Revision erstmals stabilisiert
und sei nicht weiter angestiegen. Nach
wie vor bezogen in der Schweiz aber
rund 257 200 Personen eine Rente —
dies entspreche fast der Bevolkerung
der Stddte Genf und Lausanne oder
von Winterthur und Basel. Die IV habe
letztes Jahr denn auch ein Defizit von
1,6 Milliarden Franken geschrieben.
Mittlerweile beliefen sich ihre Schul-
den auf 9,3 Milliarden Franken, und
ohne Eingriffe wiirden sie sich bis
2012 mehr als verdoppeln. Gemass
Berechnungen des Bundesamts fiir

Sozialversicherungen wire die AHV
etwa ab 2018 zahlungsunfihig, wenn
sich bei AHV und IV in den néchsten
Jahren nichts dndert.

Sparen «vertrethar»

Gespart wiirde mit der 5. IVG-Revision
durch die Aufhebung der Zusatzrenten
fiir Ehefrauen und -ménner von I'V-
Beziehenden. Gestrichen werden sollen
weiter die Taggelder an Versicherte, die
vor einer [V-finanzierten Eingliede-
rungsmassnahme nicht erwerbstitig
waren. Vorgesehen ist weiter eine
Leistungskiirzung bei Uberversiche-
rung. Statt einem Jahr muss eine
Person kiinftig drei Jahre Beitrige
geleistet haben, bevor sich ihr der

Die 5. IVG-
Revision soll
vermehrt die

Integration von
Menschen mit
Behinderung ins
Arbeitsleben
fordern.

Foto:
Robert Hansen

Anspruch auf eine IV-Rente eroffnet.
Einen Karrierezuschlag gibts bei neuen
Renten nicht mehr — er entspreche
ohnehin schon liangst nicht mehr der
wirtschaftlichen und sozialen Realitit,
erliuterte Couchepin. Die Sparele-
mente der Revision seien vertretbar,
meinte der Bundesrat und betonte
gleichzeitig, die Vorlage enthalte nicht
nur Sparmassnahmen, sondern auch
Investitionen. Laut Alard du Bois-
Reymond, Vizedirektor des Bundes-
amts fiir Sozialversicherungen und
Leiter des Geschiftsfelds Invalidenver-
sicherung, sind fiir Fritherfassung,
Reintegration und Arbeitgeberanreize
jahrlich rund 500 Millionen Franken
budgetiert. Am Anfang belasten diese

Investitionen die IV-Rechnung

zusitzlich. Spater soll sich die IV~
Betriebsrechnung dank den eingespar-
ten Renten dann um durchschnittlich
320 Millionen Franken jéhrlich

verbessern.

Mehrreinnahmen notwendig
Trotzdem: Die 5. Revision alleine
vermoge die IV nicht zu sanieren,
betonte Couchepin. Sie sei ein unver-
zichtbarer Schritt, es brauche aber
zusitzliche Einnahmen. Wer dies
negiere, nehme in Kauf, dass radikale
Massnahmen wie Rentenkiirzungen
diskutiert werden miissten. Couche-
pins Worte waren vor allem auch an
die Adresse des Nationalrats gerichtet,
der wenige Stunden nach der Medien-
orientierung die Behandlung der IV-
Zusatzfinanzierung in Angriff nahm —
und die Vorlage am Tag darauf
ablehnte. Vorgesehen waren eine
temporire Erhéhung der Mehrwert-
steuer und die Ubernahme der IV-
Schuldzinsen durch den Bund (siehe
auch Seite 22). Gekoppelt waren die
Massnahmen an die Zustimmung zur
5. IVG-Revision am 17. Juni. Die
Kommission fiir soziale Gesundheit

und Sicherheit des Stidnderats wird die
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IV-Zusatzfinanzierung nach diesem
Termin wieder aufgreifen. Haupt-
griinde fiir die massive Verschuldung
der IV sind die massiv gestiegenen
Rentenausgaben und die ungeniigen-
den Einnahmen mit dem heutigen
Finanzierungssystem. Eine Zunahme
der IV-Rentnerinnen und -Renter ldsst

sich in allen OECD-Ldndern feststellen,
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ebenso eine Haufung von Renten
aufgrund psychischer Erkrankungen.
Von diesem allgemeinen Muster hebt
sich die Schweiz dadurch ab, dass der
Anteil der IV-Beziehenden an der
aktiven Bevolkerung eher tief ist, die
Zunahme jedoch schneller erfolgt und
die Neurentnerinnen und -rentner eher

jiinger sind. |

Friiherfassung und Friihintervention
Zwar gilt der von Bundesrat Pascal Couchepin immer wieder ins Feld gefiihrte Grundsatz «Ein-

umfassend umsetzen zu konnen. Mit der 5. IVG-Revision riickt das Eingliederungsziel wieder in
den Mittelpunkt der IV. Das Verfahren soll gekiirzt werden, sodass Personen, die aus gesund-
heitlichen Griinden in ihrer Arbeitsfahigkeit eingeschrénkt sind, rascher erfasst werden. Die
neuen Instrumente Friherfassung und Friihintervention erméglichen es laut Abstimmungsun-
terlagen des Bundesamts fiir Sozialversicherungen, die personliche Situation abzukldren und
2u beurteilen, ob Massnahmen zur Erhaltung des noch bestehenden oder zur Eingliederung an
einem neuen Arbeitsplatz zu treffen sind. Grundsatzlich sei die 5. IVG-Revision auf Personen

darum, bei Erkrankungen wie mittleren Depressionen, Burnout-Syndromen, Schleudertraumata
oder Schmerzstorungen, die leicht chronifizieren, aber grundsétzlich nicht schwer verlaufen
miissen, rasch und richtig einzugreifen. Weil heute fast die Hélfte der Renten wegen psychi-
scher Krankheiten ausgerichtet werden, ist vorgesehen, die Eingliederungsmassnahmen aus-

2ugesprochen werden kann, miissen die Versicherten kiinftig alle zumutbaren Eingliederungs-
bemiihungen auf sich nehmen und aktiv mitwirken. Erst dann, wenn es fiir jemanden keine zu-
mutbaren Massnahmen fiir eine erfolgversprechende Eingliederung gibt, wird der Anspruch auf
eine Rente geprift. Erhalten soll sie nur noch, wer tatsachlich nicht mehr oder nicht mehr in vol-
lem Umfang arbeiten kann. Von einer Erwerbsunfahigkeit kann neu nur noch gesprochen wer-
den, wenn sie aus objektiver Sicht nicht éiberwindbar ist. Es ist somit nicht entscheidend, wie
die versicherte Person subjektiv ihre gesundheitlichen Probleme erlebt, sondern lediglich, ob
ihr aus objektiver Sicht zugemutet werden kann, trotz der Probleme einer Arbeit nachzugehen.
Fiihrt die Austibung einer Ttigkeit beispielsweise nicht zu einer Verschlechterung des Gesund-
heitsschadens, so ist die Tétigkeit der versicherten Person objektiv auch zumutbar.

Dort, wo eine Eingliederung nicht mdglich ist, etwa bei Menschen mit schweren Geburtsgebre-
chen, unheilbaren Erkrankungen, schwerer Schizophrenie, Demenz und so weiter, diirften die
Betroffenen unverdndert auf die Sicherung ihrer Existenz durch die IV-Rente bauen. Arbeitge-
bende, die Menschen mit Behinderung beschaftigen, sollen kiinftig noch besser unterstiitzt
werden. Als Anreizmassnahmen kommen sowohl Beratungen als auch Entschadigungen in

Frage.

Die IV-Stellen werden kiinftig 80 Prozent der Falle innerhalb von zwei bis drei Monaten kldren
miissen: heute dauert das Verfahren zwei bis drei Jahre. Mit der 5. IVG-Revision sollen im Zu-
sammenhang mit den neuen Eingliederungsinstrumenten 300 neue Stellen geschaffen werden.
LHeute umfasst die IV rund 1900 Vollzeitstellen. (bas)

gliederung vor Renten in der IV seit jeher. Bislang fehlten indes die finanziellen Mittel, um ihn |

zubauen und gezielt auf Menschen mit psychischen Problemen auszurichten. Bevor eine Rente |

ausgerichtet, die nicht an schweren, unheilbaren Krankheiten oder Unfallfolgen leiden. Es gehe ‘

\
l
|




	Bundesrat Pascal Couchepin wirbt für die 5. IVG-Revision : "Ein Nein wäre eine Katastrophe"

